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18. beschließt, unter dem Punkt "ßestandfllbige Entwick
lung und internationale wirtschaftliche Zusammenarbeit" den 
Untmpunkt "Knnferenz der Vereinten Nationen über Wohn
und Sied1ungswesen (Habitat ll)" in die vorillufige 'Thges
ordnung i!mIr fDnfzigsten 'IlIgungallfz1l1lehmen. 

92. plenarsitzung 
19. Dezember 1994 

4!1ßlO. InteuIBtionale Z"'S!!IIlIIdlnarlJelt zur BeseItIgung 
der Armut in den EntwlekIungsIlindern: Inter
naIlonalea Jahr fUr die BeseItIgung der Armut 

Die Generalversammlung. 

rmter Hinweis auf ihre Resolution 48/183 vom 21. Dezem
ber 1!1!13. in der das Jahr 1996 zum Jntemationalen Jahr fIIr die 
Beseitigung der Armut erk1llrt worden ist, 

in Bekr4ftigung i!mIr Resolutionen 43/195 vom zo. De
zember 1988. 44/212 vom 22. Dezember 1989. 451213 vom 

. 21. I>ezember 1990. 46/141 vom 17. Dezember 1991. 47/197 
vom 22. I>ezember 1992 und 48/184 vom 21. Dezember 1993 
über internationale Zuamnmenarbeit zur Beseitigung der 
Armut in den BntwicIdungslllndern, 

sowie rmter Hinweis auf ihre Resolution 47/196 vom 
22. Dezember 1992 mit dem Titel "Begehung eines inler1l1!
t1unalen 'lhges für die Beseitigung der Armut". 

Ke1llll1lls nehmend von dem Bericht des Generalsekretllrs 
über das Internationale Jahr fIIr die Beseitigung der Armut"'. 

in der Erkenntnis. daß es zwar in allen Lilndem Armut gibt, 
daß ihre Auswirkungen in den EntwickiungaUindern und unter 
den schwächeren Gesellscbaftsgtuppen jedoch besonders ernst 
und weit verbreitet sind, 

Im BewqfJI3ein dessen, daß es notwendig ist, die Ursachen 
und Folgen der Armut besser zu veratehen, 

inAnerkennung dessen, daß die Beseitigung der Armut und 
die vollstilndige Verwirklichung von sozialen, wirtschaftlichen 
und omweltbezogenen Zielen und Strategien miteinander 
verkufipfte Zielsetz!lßgen sind, 

sowie in Anerkennung der zentralen RoUe, die den Frauen 
. bei der Beseitigung der Armut zukommt. 

betonend, wie wichtig einze1slaatliche Strategieu und Poli
tiken zur Bekilmpfung der Armut und die Koordination der 
internationalen Zusammwarbeit auf diesem Gebiet sowie der 
Austansc1i erfolgreicher diesbezflglicher Erfahrungen zwischen 
den LiIndern sind, 

in der Erkenntnis. daß das schwere Leid der groBen 
Mehrzahl der in Armut lebenden Menschen es verlangt, daß 
die inler1l1!tionale Gemeinschaft dieser Frage sofortige Auf
merksamkeit schenkt und daß im Rahmen der bevorstehenden 
einschlligigen Konferenzen der Vereinten Nationen, insbe
sondere des Weitgipfels fIIr soziale Entwicklung. und im 
Kontext des Internationalen Jahres fIIr die Beseitigung der 
Armut konkrete Maßnahmen zur Beseitigung der Armut et'
griffen werden, 
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1. erkliJrt erneut. daß die HauptaktivitIIt zur Begehung 
des Internationalen Jahres fIIr die Beseitigung der Armut auf 
allen Ebenen durchgefilhrt und vom System der Vereinten Na
tionen unterstlItzt werden sollen, mit dem Ziel, den Staaten, den 
politischen Entscheldungstrilgern und der WeItIlffentlichk 
stlirker bewußt zu machen. daß die Beseitigung der Armnt. die 
ein komplexes und meJmIimensionales Problem darstellt, fIIr die 
Festigung des Friedens und die Herbeifilhrung einer bestand
flIhigen Entwicklung von grundlegender WIChtigkeit ist; 

2. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von der Bedentnng, 
die der bevorstehende Weltgipfel fIIr soziale Entwicklung der 
Frage der Beseitigung der Armut einräumen wird; 

3. betont, daß es notwendig ist, im Rahmen des 1ahres 
eine eingehende und vollstllndige Uutersuchung der Art, der 
Ursachen und der Folgen aller Formen der Armut dorch
zufUhren, von denen die Menschen in den Entwicklungs
IIIndem be!iotfen sind, und dabei auf den Ergebnissen des 
Weitgipfels fIIr soziale Entwickl1l1lg aufzubauen; 

4. eT8Ut:ht den Generalsekretllr, auf dem Weg über das 
Sekretariat des Weitgipfels fIIr soziale Entwicklung, das 
Forsch1l1lgsinatitnt der Vereinten Nationen fIIr soziale Entwick
lung und die Universitllt der Vereinten Nationen, bei der 
Ausrichtung i!mIr Forschungsarbeiten und Studien über alle 
Formen der Armut die eigenen Erfahr1l1!gen der Armen ent
sprechend zu berücksichtigen und so dazu beizutragen, daß 
ihre Lage besser verstanden wird; 

S. eT8Ut:ht den GeneraIsekreIlI tll!fienlem, im Benehmen 
mit allen Staaten, den in Frage kommenden SonderoIgaDiBatio
nen, Programmen und Organen des Systems der Vereinten 
Nationen, den zustilndigen internationalen Organisationen, 
nichtstaatlichen Organisationen und interessierten Gruppen so 
baId.wie möglich den Progrwnmentwurf fIIr die Vorbereitung 
und die Begehung des 1ahres auszuarbeiten, in dem die Ziele, 
Grundsätze, Themen und wichtigaten Empfehlungen für das 
1ahrenthalten sind, die mit der Herausforderung, welche die 
Armut darstellt, sowie mit der ErkUlrung und dem Aktions
programm des Weltgipfels für soziale Entwicklung im EIn
klang stehen sollten, und der Generalversamml1l1lg auf i!mIr 
fDnfzigaten Thgun einen abschlieBenclen diesbezflglichen 
Bericht zur ~g vorzulegen, damit sichergestel1t wird, 
daß das 1ahr einen konkreten und bedeutsamen Beitmg zu den 
Bemilhnngen um die Beseitigung der Armut leistet; 

6. ersucht das Vorbereitungsorgan für das 1ahr, im 
Benehmen mit allen Lllndem und in Frage kommenden 
Gruppen ein Emblem für das Jahr auszuwi1hl.en, und ersucht 
ferner darum, daß deDjenigen, die das gewilhlte Emblem 
gestaltet haben. im Rahmen der Feierstunde zum Beginn des 
internationalen Jahres fIIr die Beseitigung der Armut ein 
symbolischer Preis verliehen wird; 

7. ersucht den Generalsekretllr ferner. im Dezember 
1995 während der fDnfzigaten Thgung der Generalversamm
lung eine Feierstunde zum Beginn des Internationalen 1ahres 
fIIr die Beseitigung der Armut zu veranstalten; 

8. bi#et alle Staaten, die Organisationen des Systems der 
Vereinten Nationen, die Zllstlindigen intemationaleu Orgenisa
tionen, die in Frage kOmmenden einzeh>taatlichen Organisatio
nen, die nichtstaatllchen Organisationen und interessierte 
Gruppen, den Vorbereitungen und der Begehung des 1ahres 
die gehotene Aulinerksamkeit zu schenken; 
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9. beschließt, sich anf ihIe! fünfzigsten Thgung unteI 
dern UnteIpunkt "Internationale Zusammenarbeit zur Beseiti
gung der A1mut in den Entwicklungslllndern" mit den Vor
bereinmgen für das Internationale Jabr für die Beseitigung der 
A1mut zu befassen. 

92. Plenarsitzung 
19. Dezember 1994 

4911l1. Bericht der KolDlDlsslon flIr hestandfllhlge Ent
wieklnng Ilber Ihre zweite 'IlIgung 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis anf ibIe Resolution 47ß90 vom 22. Dezem
ber 1992, in der sie sich den Etgebnissen der Konferenz der 
Vereinten Nationen flber Umwelt und Entwicklung ange
schlossen baI, 

sowie unter Hinweis anf ibIe Resolution 47/191 vom 
22. Dezember 1992 aber die institutioneIlen Vorkehrungen im 
Anschluß an die Konferenz der Vereinten Nationen flber 
Umwelt und Entwicklung, 

In Bekr4ftlgung der Notwendigkeit eines ausgewogenen 
und ganzheitlichen Herangeheos an Umwelt- und Entwick
lungsfragen sowie der nenen weltweiten Partnerschaft für eine 
bestandfiIhige Entwicklung, zu der die Konferenz den Anstoß 
gegeben baI, 

nach Behandlung des Berichts der Kommission für be
stsndfiIhige Entwicklung flber ibIe zweite Thgung"', die vom 
16. bis 27. Mai 1994 in New York abgehalten wurde, 

unter BerIlcksIchtigung der in jflngster Zeit anf nationa1er, 
subiegionaler, ICgionaier und inte.t:regionaler Ebene unternom
menen Anstrengungen und Initiativen zur F6!derung einer 
bestsndfJ!bigen Entwicklung, 

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht der Kommission für 
bestandfiIhige Entwicklung flber ibIe zweite Thgung und 
schließt sich den darin enthaltenen Empfehlungen an; 

2. begri4ßt die von einer Reibe von Regierungen und 
Organisationen anf der zweiten· Thgung der Kommission 
freiwillig vorgelegten Mitteilungen betreffend die Umsetzung 
der Agenda 21' und die Maßnahmen, die in zshlreichen 
LlIndem ergriffen worden sind, um die entsprechenden 
einrelstsatlichen Strategien und Aktionsplllne für nine bestand
fiihige Entwicklung auszuarbeiten, und ermutigt die Regierun
gen, ibIe ErfaInungen mit der Umsetnmg der Agenda 21 auch 
kflnftig untereinander auszutauschen; 

3. betont, wie wichtig es ist, daß je nach Bedarf einm1-
stsatIiche Strategien, ProgIllD11l1e oder Aktionsplllne für eine 
bestandfiIhige Entwicklung ausgePlbeitet und durchgefDhtt 
werden, und verlangt zu diesem Zweck die Bereitstellung 
finanzieller Mittel und die Weitergabe von 'Thclmologien; 

4. nimmt Kenntnis von den laufenden A1beiten zur Er
. stellung von Indikatoren für eine bestsndfl!ldge Entwicklung; 

5. verleiht ihrer tiefen Besorgnis dariiber Ausdruck, daß 
die finanzieIlen Empfehlungen und Verpt1ichttmgen der Agen
da 21, insbesondere was die öffentliche Entwicklungshilfe 
betrifft, trotz der Zunahme der Privatinvestitionen in einigen 
LlIndem hinte! den Erwartungen und Erfordernissen zurflck-

geblieben sind und daß die derzeit für eine bestandfllhige 
Entwicklung zur Verfllgung stehenden finanziellen Mittel und 
die begrenzte Bereitstellung von angem 8 "en, bclrechenbaren 
neuen und zuslltzlichen finanziellen Mitteln die wirksame 
Durchfilhrung der Agenda 21 erschweren werden und die 
Grundlagen für die weltweite Partnerschaft für eine flest!indige 
Entwicklung untergraben kÖDJlten, und bringt in diesem 
ZUSIIßIDIeDbang ihre Besorgnis zum Ausdruck, daß die 
öffentliche Entwicklungshilfe seit der Konferenz der Vereinten 
Nationen flber Umwelt und Entwicklung insgesamt sogar noch 
zurDckgegangen ist"; 

6. betont, daß es unbedingt notwendig und wichtig ist, 
insbesondere den EntwicIdungsllIndern die MiUe1 zur VerfII
gang zu stellen, die es ihnen ermöglichen, die Agenda 21 und 
andere Beschlosse der Konferenz der Vereinten Nationen flber 
Umwelt und Entwicklung umzusetzen, indem den Bntwick
lungslJlndem wie vereinbart insbesondere neue und zuslltzliche 
FinanzmiUel und umweltschonende 'Thclmologien zu giInstigen 
Bedingungen, so auch zu Kor:ressi'JDS- und Vorzugsbedingun
gen, aberlassen werden; 

7. unterstreicht llIfIJerdem die Rolle, welche der Kom
mission für bestandfilhige Entwicklung als einzigartigem 
internationalem Forum zur Erleichterung von muitiJ.arera1en 
Verhundlungen und zur Förderung von Maßnahmen anf dem 
Gebiet der sich wandelnden Konsum- und Produktionsweisen 
zukommt, fordert die Kommission anf, sich dafilr einzusetzen, 
daß dringend Maßnahmen zur UmSll!z!mg der entsprechenden 
Kapitel der Agenda 21 e.tgIifi'en werden, die sich mit dem 
entscheidenden Problem der nicht aufrechterhaItbaren Kon
sum- und Produktionsweisen insbesondere in den entwickelten 
Ländern anseinandersetzen, die nicht nur die Hauptursache für 
die weiter IlDhaltende weltweite Umweltverscblecbtenmg sind, 
sondern auch die Armut und die UngleIchgewichte noch 
verscblirfen, und erklärt in diesem Zusammenhtmg erneut, daß 
sich die einmlstsatlichen Behörden bemöhen sollten, die 
InternaJisimung der Umweltkosten und die Heranziehung von 
wirtscbaftlichen Instrumenten zu fIIrdern, wobei zu berUck
sichtigen ist, daß der Verursacher grundsiltzlich die Kosten für 
die Verschmutzung zu tragen hat; 

8. nimmt Kenntnis von den Arbeiten, die das Allgemeine 
Zoll- und Handelsabkommen/die WeIthandeIsorg1Uon, die 
Handels- und EntwickIungskonferenz der Vereinten Nationen 
und das Umweltprogramm der Vereinten Nationen anf dern 
Gebiet des Handels, der Umwelt und einer bestsndflibigen 
Entwicklung bislang durchgefllhtt haben, untelslIelcht die 
Notwendigkeit, sicherzustellen, daß sie eng mit der K0mmis
sion für bestsndfJ!bige Entwicklung zusammenarbeiten und 
daß sich ibIe A1beit e.tglinzt, und empfiehlt, daß die Kommis
sion, die Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten 
Nationen, das Umweltprogramm der Vereinten Nationen und 
die ErnlIhrungs- und LandwirtschaftsoIgaon der Ver
einten Nationen im Handels- und UmwellIWsachuß der 
WeltbandelsoIganisation auch weiterhin angemessen ~e.tlIeten 
sein sollen; 

9. unterstreicht die Wichtigkeit der Beschlflsse, welche 
die Kommission für bestsrulll!blge Entwicklung unteI anderem 
im Hinblick anf die Gesundheit, menschliche Siedlungen, 

&6 Aus dem Bericht der Organisatkm flIr w1rtscbaftI1che Z.'SH""'bii i"rbe1t 
und I!ntwlddung geht hervor. daß die iHIimtIIcbo Bntwil:IduDgshI um 
10 _ ZIIIiIckgegange Ist. 




